
  

Interpellation Nr. 91 (September 2016) 

betreffend psychiatrischer Behandlung von Asylbewerbern 
16.5383.01 

 

In Europa, insbesondere bei unseren Nachbarländern Frankreich und Deutschland, sind mehrere Anschläge 
durch Asylbewerber verübt worden, bei denen es Tote und Verletzte gegeben hat. 

Bei einigen Tätern wurde festgestellt, dass sie in psychiatrischer Behandlung sind. 

Ich ersuche den Regierungsrat, mir die unten aufgeführten Fragen zu beantworten: 

1. Wie viele Asylbewerber sind in psychiatrischer Behandlung? Wie viele davon sind Männer und wie viele 
davon Frauen? 

2. Welche Herkunft haben diese Asylbewerber? 

3. Werden die Behörden orientiert, wenn der Psychiater feststellt, dass der Patient (Asylbewerber) gefährdet 
ist, einen Anschlag zu verüben? Wenn ja, gab es schon solche Meldungen, wie viele waren es, was wurde 
genau unternommen? 

4. Steht der Psychiater unter ärztlicher Schweigepflicht? 

5. Besteht die Möglichkeit, dass die Psychiater aus dieser Schweigepflicht entbunden werden? Wenn ja, 
wurde in dieser Hinsicht, vorsorglich schon etwas unternommen? 

Eduard Rutschmann 

 

 

 


